11. JUNI 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit in Bezug auf die Bedingungen für die Verwendung von Arbeitskleidung (Artikel 1, 7 und 8)


(Belgisches Staatsblatt vom 13. Juni 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG


11. JUNI 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit in Bezug auf die Bedingungen für die Verwendung von Arbeitskleidung


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 4. August 1996 über das Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit, des Artikels 4 § 1, nummeriert durch das Gesetz vom 7. April 1999 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 2020;

	Aufgrund des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit, Buch I Titel 1 und Buch IX Titel 3;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 251 des Hohen Rates für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz vom 16. Dezember 2022;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 73.167/1 des Staatsrates vom 27. April 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Arbeit


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In Artikel I.1-4 des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 2. Mai 2019 und 14. Mai 2019, wird Nr. 26 wie folgt ersetzt:

	"26. Arbeitskleidung: jedes Kleidungsstück, das vermeiden soll, dass der Arbeitnehmer sich infolge der Art seiner Tätigkeiten schmutzig macht, aber nicht als ISA gilt, weil es nicht dazu bestimmt ist, den Arbeitnehmer gegen Risiken zu schützen, die seine Sicherheit oder seine Gesundheit bei der Arbeit beeinträchtigen könnten. Dabei handelt es sich insbesondere um einen Overall, einen aus einer Hose, einem T-Shirt und einer Jacke bestehenden Anzug, einen Mantel, eine Schürze,".


(...)


	Art. 7 - Vorliegender Erlass tritt am 1. August 2023 in Kraft.


	Art. 8 ­ Der für Arbeit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 11. Juni 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE




